
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24. Januar 2023 wird 

folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt gegeben: 

 

Dorfplatz - Planungsstand zur Ausschreibung 

In der Sitzung des Gemeinderates am 02.08.2022 erhielt das Büro 365° den Auftrag mit dem 

vorgestellten Entwurf die Ausschreibung des Dorfplatzes und der beiden Bushaltestellen 

durchzuführen. Nach vielen Besprechungen mit den Fachplanern und Versorgungsträgern 

sowie den Vereinen, der Feuerwehr und den Behindertenverbänden wurde die Planung 

weiter konkretisiert. Die Ausschreibung wird im Februar veröffentlicht werden, so dass die 

Vergabe der Arbeiten in der Sitzung des Gemeinderats am 04.04.2023 erfolgen kann. Die 

Bauarbeiten auf dem Dorfplatz müssen in verschiedenen Abschnitten stattfinden, da z.B. 

Arbeiten im Bachlauf nur in den Sommermonaten bis August ausgeführt werden dürfen. Für 

die Arbeiten an den Bushaltestellen müssen wiederum Ausweichstrecken für Busse und Kfz-

Verkehr geschaffen werden. Bei der Kostenberechnung vom August 2022 ging man von einer 

Gesamtbruttosumme von 3.656.419,55 € aus. Es wird mit einem Zuschuss aus dem 

Landessanierungsprogramm von ca. 900.000,00 € gerechnet. Eine Bewilligung liegt noch nicht 

vor. Für die Bushaltestellen wurde inzwischen ein Zuschuss von 170.000 € bewilligt, 

erfreulicherweise 70.000,00 € mehr wie erhofft. Nachdem nun die erforderlichen 

Ergänzungen und Änderungen eingearbeitet wurden, ist laut Kostenberechnung von einer 

Gesamtbruttosumme von 3.960.434,80 € auszugehen. Im Haushalt 23/24 sind bereits 

3.850.000 € für die Dorfplatzgestaltung eingestellt. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Dem aktualisierten Entwurfsplan und den Kosten wird 

zugestimmt. 

 

Spurenstoffelimination / 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage des Abwasserzweckverbands 

Mittleres Schussental (AMS); Vorstellung der erweiterten Machbarkeitsstudie zur 

Spurenstoffelimination / 4. Reinigungsstufe; Grundsatzbeschluss zur Durchführung der 

Maßnahme und Festlegung der Verfahrensart; Beauftragung der Verbandsverwaltung mit 

der Auswahl und Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Leistungsphasen 1 – 3 

Organische Spurenstoffe, wie Hormone, Arzneimittelrückstände oder Substanzen aus 

Haushaltsmitteln und Industrie, belasten zunehmend unsere Gewässer. Mit den 

herkömmlichen Verfahren zur Abwasserreinigung können diese Stoffe nur in geringem 

Umfang entfernt werden und gelangen somit in die Umwelt. In zahlreichen Studien konnten 

bereits negative Auswirkungen der Spurenstoffe auf verschiedene Organismen nachgewiesen 

werden. Im Sinne der Vorsorge ist es daher sinnvoll, die Spurenstoffe gezielt und in größerem 

Umfang als bisher aus dem Abwasser zu entnehmen.  

Für den Abwasserzweckverband Mittleres Schussental (AMS) wurde im April 2021 eine 

Machbarkeitsstudie zur gezielten Spurenstoffelimination in der Kläranlage durch das 

Ingenieurbüro Jedele und Partner aus Stuttgart durchgeführt, deren Ergebnisse in einer 

gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte aller vier Verbandsgemeinden am 09.01.2023 

ausführlich vorgestellt wurden. Ergänzend mit einem im Jahr 2022 durchgeführten 



großtechnischen Versuch konnte gezeigt werden, dass die Pulveraktivkohle (PAK)-Dosierung 

in die Biologie ohne Tuchfiltration das kostengünstigste Verfahren darstellt. Dennoch werden 

die Kosten zwangsläufig zu einer Anpassung der Abwassergebühren in den 

Verbandsgemeinden führen. 

Es ist weiter vorgesehen, die Verbandsverwaltung in der Verbandsversammlung des AMS am 

08.02.2023 mit der Auswahl und Beauftragung eines begleitenden Ingenieurbüros für die 

Leistungsphasen 1 – 3 für die Planung der 4. Reinigungsstufe zu beauftragen. Bis zum 

01.10.2023 soll der Förderantrag eingereicht werden. Erst nach einer positiven Förderzusage 

(vorrausichtlich im Frühjahr 2024) wird noch einmal endgültig beraten und soll der 

Baubeschluss sowie der Beschluss über die Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der 

Planung gefasst werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Die vorgestellte erweiterte Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination als weitere 

Reinigungsstufe in der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Mittleres Schussental 

(AMS) wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Gemeinderat stimmt im Grundsatz der 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination 

und dem PAK-Direktdosierungsverfahren ohne Tuchfiltration zu. 

3. Die Verbandsverwaltung des AMS wird mit der Auswahl und Beauftragung eines 

Ingenieurbüros für die Planung (Leistungsphasen 1 – 3) beauftragt. 

4. Die Verbandsverwaltung des AMS wird beauftragt, den entsprechenden Förderantrag bis 

zum 1. Oktober 2023 zu stellen. 

Der Baubeschluss und der Beschluss über die Beauftragung der weiteren 

Leistungsphasen für die Planung sollen erst nach Bewilligung des Förderbescheids 

gefasst werden. 

5. Der Gemeinderat beauftragt die Verbandsvertreter der Gemeinde mit der 

entsprechenden Stimmabgabe in der Sitzung der Verbandsversammlung des AMS, die für 

08.02.2023 vorgesehen ist. 

 

Doppelhaushalt 2023 und 2024: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Baindt; 

Wirtschaftspläne der Sonderrechnungen Eigenbetriebe Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung 2023 und 2024 

Dem Gemeinderat wurde als einer der ersten Kommune im Landkreis Ravensburg der 

Haushaltsplan 2023/2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Ebenso sind die Wirtschaftspläne 

der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach den Grundlagen des 

NKHR aufgestellt. Die Eckdaten der Haushaltsplanung zur Einnahmenbeschaffung wurden 

bereits mit der Festlegung der Hebesätze beraten. Der Gemeinderat musste aufgrund 

steigender Ausgaben, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer anpassen. Zudem 

wurden die Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Investitionsprogramm 

2023/ 2024 inkl. Finanzplanungsansätze am 18.10.2024, 08.11.2002 und 06.12.2024 

Beschlüsse für die Investitionen gefasst.  

Die ordentlichen Ergebnisse betragen 2023  -341.100 € bzw. 2024 -824.850 €. Es gelingt in der 

Planung 2023 und 2024 nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen 



(= Ergebnishaushalt) auszugleichen. Die Besonderheiten in 2023 gegenüber 2022 auf der 

Ertragsseite sind unter anderem, dass es Mehrerträge im Vergleich zu 2022 in Höhe von 2,0 

Mio. € gibt und es wurden bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer Anpassungen 

der Hebesätze beschlossen. Weitere Gebührenanpassungen wurden vorgenommen oder sind 

geplant. Die Besonderheiten in 2023 gegenüber 2022 auf der Aufwandsseite sind unter 

anderem, dass die Gesamt-Aufwendungen um 1,69 Mio. € steigen und die 

Personalaufwendungen um 0,66 Mio. € aufgrund von Tarifsteigerungen und neuen Stellen 

steigen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 0,71 Mio. €. Die 

sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Bauleitplanungskosten) steigen um 0,31 Mio. €. 

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss bzw. 

Zahlungsmittelbedarf abzgl. Tilgung von +442.100 € bzw. -114.650 €. 

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird der Saldo aus dem o. g. Cashflow und 

dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der Baindter Bedarf liegt 2023 bei -

6.886.200 € bzw. 2024 bei -3.334.050 €. 

Die Gemeinde Baindt hat Darlehensaufnahmen von 5,0 Mio. € und 5,25 Mio. € vorgesehen. 

Kredittilgungen werden in Höhe von 150.000 € bzw. 300.000 € geleistet. Das Ergebnis aus der 

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme abzüglich Tilgung) beträgt 4,85 Mio. € bzw. 4,95 Mio. 

€. 

Die Änderung des Finanzmittelbestand beträgt 2023  -1.444.100 € bzw. 2024 1.751.300 €, die 

aus den vorhandenen, liquiden Mitteln der Gemeinde entnommen werden. 

Die Verwaltung wird 2023 und 2024 die Zuschussmöglichkeiten von neuen 

Investitionsförderungsprogrammen weiter genau verfolgen und dem Gemeinderat ggf. 

Investitionsvorschläge unterbreiten. Den Bürgern wurde über den Bürgerhaushalt erneut die 

Möglichkeit gegeben, zu Haushaltsthemen konkrete Vorschläge zu unterbreiten.  

Verwaltung und Gemeinderat stehen wie jedes Jahr vor der Herausforderung, die Themen zu 

sortieren und letztlich auch zu priorisieren, da nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern 

auch das Personal in unserer Verwaltung mit der Umsetzung der vielen Maßnahmen an ihre 

Grenzen kommen. In den Ergebnishaushalten 2023 und 2024 steht ein Defizit im Raum. 

Sparen und dennoch wichtige Investitionen realisieren, dies wird die Gemeinde in 2023, noch 

mehr als ohnehin üblich gemeinsam herausfordern. Trotzdem darf nicht nachgelassen werden 

die Gemeinde weiterzuentwickeln, attraktiv zu gestalten und die Infrastruktur auszubauen.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt den Haushaltssatzungen 2023 und 2024 gem. § 79 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 des 

Eigenbetriebs Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung gem. S. 1-6 

der Anlage 1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024 zu.  

2. Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung, sowie dem Investitionsprogramm für den 

Zeitraum 2022 – 2027 gemäß § 85 Gemeindeordnung Baden-Württemberg in Verbindung 

mit der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung zu.  



3. Der Gemeinderat nimmt den im Haushaltsplan enthaltenen Beteiligungsbericht gem. § 

105 Gemeindeordnung Baden-Württemberg S. 80-82 der Anlage 1 Haushaltssatzung und 

Haushaltsplan zur Kenntnis. 

4. Der Gemeinderat stimmt der Budget- und Deckungsfähigkeit gem. S. 405 (Anlage 11) des 

Haushaltsplanes zu. 

 

Anpassung der Gebühren in der Schenk-Konrad-Halle 

Die Entgelte für die Benutzung der Festhalle wurden letztmals im Jahr 2012 angepasst. Nach 

zehn Jahren unveränderter Benutzungsentgelte und zwischenzeitlich teils massiv gestiegener 

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, schlug die Verwaltung vor, die 

Benutzungsentgelte anzupassen. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Die Miete/Grundgebühren für die SKH werden für 

private Veranstalter um 50 € pro Veranstaltung zum 01.01.2023 erhöht. 

 

Änderung der Friedhofsatzung; Kalkulation der Gebühren der Urnenbestattungen; 

Anpassung der Gebühren des Bestattungsunternehmens; Änderung des 

Gebührenverzeichnisses 

Die letzte Überprüfung der Bestattungsgebühren erfolgte im Jahr 2016. Im Jahr 2022 wurde 

lediglich das Urnenrasengrab neu kalkuliert und das Gebührenverzeichnis 

benutzerfreundlicher dargestellt. Anlässlich verschiedener Entwicklungen ist eine Anpassung 

der derzeit gültigen Bestattungsgebührenordnung der Gemeinde Baindt erforderlich. Auch in 

Baindt ist zu beobachten, dass Urnenbestattungen wesentlich stärker nachgefragt werden als 

Erdbestattungen. Die Verschlussplatten am Kolumbarium/Urnenwand werden demnächst bei 

vier Platten gereinigt. Bei der Urnenwand wird eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angesetzt. 

Je nach Witterungsverhältnissen und Zustand sind frühere Sanierungsmaßnahmen 

vorzunehmen. In Baindt können maximal zwei Urnen je Kammer aufgenommen werden. Das 

Nutzungsrecht für eine Kammer im Kolumbarium beträgt 15 Jahre. Sie sind eine 

kostengünstigere Alternative zu einem Grab. Auch hat das Bestattungsunternehmen zum 

01.01.23 die Gebühren inflationsbedingt angehoben. Diese Kosten werden bei 

Erdbestattungen ohne Aufschlag weitergegeben.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Der Gemeinderat stimmt der Kalkulation der Bestattungsgebühren zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Friedhofsatzung „Gebührenübersicht – Anlage 

zum Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung“ zu. Die Änderung der Friedhofsatzung 

inklusive dem neuen Gebührenverzeichnis tritt zum 01.02.2023 in Kraft. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt eine jährliche Aufstellung der Bestattungsformen dem 

Gemeinderat aufzuzeigen. 

4. Auf den Bau einer weiteren Urnenwand soll derzeit verzichtet werden und Ende 2023 die 

aktuelle Situation überprüft werden. 

 



Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe; Anpassung der Zinssätze für die 

Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zum 

30.09.2023 

Die vom Kernhaushalt gewährten Trägerdarlehen (Nr. 1-6) an den Eigenbetrieb 

Wasserversorgung in Höhe von 501.012,50 € und an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

(Nr. 1-6) in Höhe von 1.758.750 € ( Stand 01.01.2023) sind mit der nächsten Zinsanpassung ab 

30.09.2023 erneut zu verzinsen. Der Zinssatz ist analog den durchschnittlichen 

Fremdkapitalzinssätze für Kreditmarktdarlehen festzusetzen. Die Zinsen werden nach dem 

jeweiligen Stand des Trägerdarlehens berechnet und werden quartalsweise fällig. Die 

Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden als Sondervermögen mit 

Sonderrechnung geführt. Die Ausgliederung erfolgte aus dem Haushalt in einen rechtlich 

unselbständigen Eigenbetrieb. Für die Investitionen der Eigenbetrieb wurden vom 

Kernhaushalt von Zeit zu Zeit Trägerdarlehen gewährt.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1. Der Gemeinderat beschließt im Haushaltsjahr 2023 die Zinsanpassung für die jeweiligen 
Trägerdarlehen 1-6 an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 
zum 30.09.2023 auf einheitlich 3,60 % p. a. 

2. Die nächste Zinsanpassung der Trägerdarlehen 1-6 findet zum 30.09.2028 statt. 
3. Die Zinsen für die Trägerdarlehen Nr. 7 und 8 werden im Jahr 2024 angepasst. 
 

Annahme von Spenden durch die Gemeinde  

Nach 78 Abs. 4 Gemeindeordnung entscheidet über die Annahme von Spenden, die der 

Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewendet werden, der Gemeinderat. Über die 

Annahme von Spenden ist in öffentlicher Gemeinderatssitzung zu entscheiden, hierbei ist 

sowohl der Spendengeber als auch der Spendenzweck anzugeben. Kleinspenden bis 100 € 

dürften in einem vereinfachten Verfahren bei Bedarf zusammengefasst entschieden werden. 

Alle Spenden wurden unter dem Vorbehalt des Gemeinderatsbeschlusses angenommen. Die 

Gemeinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 

Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn dann nach Beschluss des 

Gemeinderats der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gemeinde konnte 2022 Spenden für die 

Förderung sozialer und gemeinnütziger Zwecke verzeichnen. Es gingen von der Bevölkerung, 

Gemeinderäten, Vereinen etc. zahlreiche Sachspenden für die Geflüchteten ein.  

Die Gemeinde Baindt bedankt sich bei allen Spendern recht herzlich für die Unterstützung. 

Spenden sind weiterhin jederzeit willkommen.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Die Zustimmung zur Annahme von Sach- und 

Geldspenden entsprechend der erstellten Übersicht wird erteilt. 

 

 


